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I  BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 8 BauNVO) 

1.1 Für die Art der baulichen Nutzung wird ein eingeschränktes Gewerbegebiet GEe nach 
§ 8 BauNVO festgesetzt. Das festgesetzte GEe wird in die Teilbereiche 1a, 1b, 2a, 2b, 
3a, 3b, 4a und 4b untergliedert. 

1.2 Allgemein zulässige Nutzungen (§ 8 Abs. 2 BauNVO) 

 Gewerbebetriebe aller Art; 

 Betriebe des Beherbergungsgewerbes, jedoch ausschließlich innerhalb der Teil-
bereiche 1b, 2b, 3b und 4b (§ 1 Abs. 4 BauNVO); 

 Anlagen zur Erzeugung von Strom oder Wärme aus solarer Strahlungsenergie 
oder Windenergie; 

 Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude; 

 Anlagen für sportliche Zwecke. 

1.3 Ausnahmsweise können zugelassen werden (§ 8 Abs. 3 BauNVO): 

 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 
und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 
Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind; 

 Anlagen für kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke; 

 Sonstige Vergnügungsstätten, die nicht unter 1.5 fallen. 

1.4 Nicht zulässige Nutzungen (§ 8 BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 5 und Abs. 9 BauNVO)  

 Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe; 

 Tankstellen; 

 Bordelle und bordellartige Betriebe. 

1.5 Nicht Bestandteil des Bebauungsplans sind folgende Nutzungen (§ 8 BauNVO i. V. m. 
§ 1 Abs. 6 und Abs. 9 BauNVO) 

 Anlagen für kirchliche Zwecke; 

 Vergnügungsstätten, die ausschließlich oder überwiegend der Aufstellung von 
Spielgeräten, der Veranstaltung anderer Spiele oder der gewerbsmäßigen Aufstel-
lung von Unterhaltungsspielen ohne Gewinnmöglichkeit dienen, Wettbüros sowie 
Verkaufs-, Vorführ-, Gesellschaftsräume oder sonstige Stätten, deren ausschließ-
licher oder überwiegender Geschäftszweck der Verkauf von Artikeln oder die Dar-
stellung von Handlungen mit sexuellem Charakter ist. 

 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 ff. BauNVO) 

2.1 Grundfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 19 BauNVO)  

2.1.1 Innerhalb des GEe-Gebiets wird eine maximal zulässige Grundfläche (GR) von 
10.000 m² festgesetzt. 
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2.1.2 Die Grundfläche GR darf gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO durch die Grundflächen von 
Fahrradabstellflächen, Zufahrten und Wegen / Plätzen zur Erschließung der Hauptan-
lage, Feuerwehrzufahrten und -aufstellflächen, Nebenanlagen i. S. d. § 14 Absatz 1 
BauNVO, bis zu einer Grundfläche von 14.500 m² überschritten werden. 

2.1.3 Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO kann abweichend von § 19 Abs. 4 Satz 1 und 2 
BauNVO, die zulässige GR durch bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, 
durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer GR = 15.500 m² 
überschritten werden. 

2.2 Geschossfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 20 i. V. m. § 21a BauNVO)  

Innerhalb des GEe-Gebiets wird eine maximal zulässige Geschossfläche (GF) von 
74.000 m² festgesetzt. 

2.3 Höhe der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 BauNVO) 

2.3.1 Die Höhe des Bezugspunkts (untere Bezugsebene) wird festgesetzt auf 98,50 Meter 
über Normalhöhennull (m ü NHN). Die Höhe baulicher Anlagen (Gebäudehöhe OK) ist 
definiert als der Abstand zwischen dem Bezugspunkt (untere Bezugsebene gemäß 
Festsetzung I 15) und der Oberkante des letzten raumabschließenden Bauteils, unab-
hängig von dessen baulicher Funktion oder der Nutzung, für die Teilbereiche 

1a / 1b OK = 25,50 m 3a / 3b OK = 55,00 m 

2a / 2b OK = 29,00 m 4a / 4b OK = 80,00 m 

2.3.2 Innerhalb der Teilbereiche 1a, 1b, 2a und 2b darf die Höhe baulicher Anlagen (OK) 
durch die erforderliche konstruktive Aufbauhöhe zur Herstellung einer intensiven Dach-
begrünung einschließlich einer Attika um bis zu 1,00 m überschritten werden. 

Innerhalb der Teilbereiche 2a und 2b darf die Höhe baulicher Anlagen (OK) zudem 
durch notwendige Treppenhäuser, Aufzugsschächte sowie untergeordnete technische 
Aufbauten um bis zu 3,00 m auf bis zu 10% der Grundfläche des darunterliegenden 
Geschosses und Geländer um bis zu 1,20 m überschritten werden; untergeordnete 
technische Aufbauten und Geländer müssen einen allseitigen Abstand zur darunterlie-
genden Gebäudeaußenwand aufweisen, der mindestens der Bauhöhe des Bauteils 
entspricht; dies gilt nicht für notwendige Treppenhäuser. 

2.3.3 Die zulässige Höhe baulicher Anlagen darf durch die notwendige Anlagentechnik für 
die Fassadenreinigung sowie - auf einer Grundfläche von max. 2.600 m² - von Klein-
windkraftanlagen überschritten werden. Ausgenommen von dieser Regelung sind die 
Teilbereiche 1a und 1b. 

 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO) 

Es wird eine abweichende Bauweise festgesetzt: Abweichend von der sonst geltenden 
offenen Bauweise sind Gebäudelängen bis 115 m zulässig. 

 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO) 

4.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen werden gemäß Planeintrag (zeichnerische 
Festsetzungen) durch Baugrenzen und Baulinien festgesetzt. 
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4.2 Das Vortreten vor die Baulinie und die Baugrenze durch bauliche Anlagen unterhalb 
der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, ist zu-
lässig. 

4.3 Das Vortreten vor die Baulinie durch eine Überdachung von bis zu 5,00 m auf einer 
Länge von max. 6,00 m ist zulässig. Das Zurücktreten von der Baulinie ist im Bereich 
des Erdgeschosses und 1. Obergeschosses um bis zu 3,50 m zulässig. 

4.4 Die Baugrenzen dürfen zwischen den Plangebietsteilen 3a und 4b („Grünfuge“) ober-
halb des Erdgeschosses durch ein eingeschossiges Verbindungsbauteil (z. B. Brücke) 
überschritten werden, soweit dieses Verbindungsbauteil eine Breite von durchschnitt-
lich maximal 5,00 m nicht überschreitet. 

Ausnahmsweise dürfen die Baugrenzen zwischen 3a und 4b („Grünfuge“) oberhalb des 
3. Obergeschosses durch maximal zwei eingeschossige oder ein zweigeschossiges 
Verbindungsbauteil (z.B. Brücke) überschritten werden, soweit diese(s) eine Breite von 
durchschnittlich maximal 5,00 m nicht überschreitet, vollflächig begrünt und die „Grün-
fuge“ in ihrer Funktion nicht negativ beeinträchtigt wird. 

 Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 22 BauGB i. V. m. § 12 BauNVO) 

5.1 Stellplätze für Kraftfahrzeuge (Einstellplätze) sind nur in das Hauptgebäude integriert 
oder in Tiefgaragen zulässig.  

5.2 Stellplätze für (Sonder-) Fahrräder (Abstellplätze) sind innerhalb und außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

5.3 Tiefgaragen sind nur in der dafür zeichnerisch festgesetzten Fläche zulässig. 

5.4 Abweichend von der geltenden Stellplatzsatzung der Stadt Offenbach am Main wird 
folgender Stellplatzschlüssel festgesetzt: 

Verkehrsquelle Zahl der Einstellplätze (EP) Zahl der Abstellplätze (AP) 

Geschäfts-, Büro-, Verwaltungs-, 

Praxisräume (einschl. medizini-

sche Praxen, Physiotherapie-, 

Massagepraxen) 

1 EP je 120 m² Nutzfläche, 

mind. 2 EP 

1 AP je 60 m² Nutzfläche, 

mind. 2 AP 

Verkaufsstätten unterhalb der 

Großflächigkeit 

1 EP je 60 m² Nutzfläche, 

mind. 1 EP 

1 AP je 50 m² Nutzfläche, 

mind. 2 AP 

Großflächige Verkaufsstätten 1 EP je 50 m² Nutzfläche, 

mind. 2 EP 

1 AP je 100 m² Nutzfläche 

Museen, Galerien, Ausstellungs- 

und Präsentationsräume 

1 EP je 460 m² Nutzfläche, 

mind. 3 EP 

1 AP je 200 m² Nutzfläche, 

mind. 5 AP 

Theater, Konzerthäuser, Varietés 

Lichtspieltheater, Multiplexkinos, 

Vortragssäle 

1 EP je 50 m² Nutzfläche, 

mind. 3 EP 

1 AP je 50 m² Nutzfläche, 

mind. 2 AP 

Anlagen für sportliche Zwecke 

(Sport-/Spielstätten in Räumen, 

Turn-/Sporthallen, Fitness-/Sport-

studios, Tanz-/Ballett-/Sportschu-

len, Hallen-/ Saunabäder) 

1 EP je 80 m² Sport-/ Erho-

lungsfläche, mind. 3 EP 

1 AP je 50 m² Sport-/ Erho-

lungsfläche, mind. 3 AP 
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Tennis-/Squash-/Badminton-/ 

Volleyballplätze (in- und outdoor), 

Minigolf, Bowling-/ Kegelbahnen 

1 EP je Spielfeld / Minigolfan-

lage / Bahn 

2 AP Spielfeld / Minigolfanlage / 

Bahn, mind. 2 AP 

Gaststätten, Schank- und Speise-

wirtschaften, Cafe, Bistro, Imbiss-

stuben, Internetcafe, Musikbar, 

sonstige Lokale, jeweils mit reiner 

Innen- oder Außengastronomie 

1 EP je 60 m² Nutzfläche, 

mind. 2 EP 

1 AP je 20 m² Nutzfläche, 

mind. 2 AP 

Gaststätten, Schank- und Speise-

wirtschaften, Cafe, Bistro, Imbiss-

stuben, Internetcafe, Musikbar, 

sonstige Lokale mit zusätzlicher 

Außengastronomie 

Zusätzliche Außennutzfläche 

bleibt unberücksichtigt 

Zusätzlich 1 AP je 40 m² Nutz-

fläche 

Tanzlokale, Diskotheken 1 EP je 8 m² Nutzfläche, 

mind. 3 EP 

1 AP je 10 m² Nutzfläche 

Nach vorstehender Nr. I.1.1.3 zu-

lässige Vergnügungsstätten 

1 EP je 5 m² Nutzfläche, 

mind. 3 EP 

1 AP je 10 m² Nutzfläche 

Betriebe des Beherbergungsge-

werbes, Hotels 

1 EP je 6 Gästezimmer 1 AP je 4 Gästezimmer, 

mind. 2 AP 

Kindergärten, -tagesstätten, -

horte, -krippen, Krabbelstuben 

1 EP je 200 m² Nutzfläche, 

mind. 2 EP 

1 AP je 40 m² Nutzfläche, 

mind. 3 AP 

Gewerbebetriebe aller Art 1 EP je 130 m² Nutzfläche, 

mind. 2 EP 

1 AP je 70 m² Nutzfläche, 

mind. 2 AP 

Wohnungen für Aufsichts-, Be-

reitschaftspersonen, für Betriebs-

inhaber und Betriebsleiter 

Keine zusätzlichen Anforderun-

gen 

Keine zusätzlichen Anforderun-

gen 

 Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 14 BauNVO) 

Nebenanlagen außerhalb der Hauptgebäude sind auf das erforderliche Minimum zu 
reduzieren und ausnahmsweise außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen so-
wie innerhalb der öffentlichen Grünfläche zulässig. 

Der Versorgung des Gebiets dienende Nebenanlagen i. S. d. § 14 Abs. 2 BauNVO sind 
in das Hauptgebäude zu integrieren. 

 Umgrenzung der Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) 

Die Fläche betrifft die Schutzzone der Grundwassersanierungsanlage „Funnel & Gate“ 
und ist von Bebauung freizuhalten. Eine Bepflanzung mit tiefwurzelnden Bäumen und 
Sträuchern ist unzulässig. Die Überfahrung der Schutzzone mit schwerem Gerät oder 
das Ablagern von Material und Gütern ist unzulässig. 

 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

Die Straßenverkehrsflächen werden gemäß Planeintrag (zeichnerische Festsetzung) 
festgesetzt. 
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 Öffentliche Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

Die öffentliche Grünfläche wird mit den Zweckbestimmungen „Parkanlage, Sportplatz, 
Spielplatz“ festgesetzt. 

 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB) 

10.1 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a 
BauGB) 

10.1.1 Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Fläche („Grünfuge“) ist ein Mindestanteil von 
51% dauerhaft zu begrünen. Befestigte Oberflächenbeläge, z.B. zur Herstellung von 
Wegen und Plätzen, sind auf max. 49% der Gesamtfläche zulässig. 

Es sind mind. 10 kleinkronige standortgerechte, anteilig gebietsheimische Laubbaum-
Hochstämme 3. Ordnung (Pflanzenliste II, Teil V, Nr. 2) zu pflanzen. Baumanpflanzun-
gen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. 

Zur dauerhaften Begrünung ist die durchwurzelbare Substratschicht der Vegetations-
flächen in einer Mächtigkeit von mindestens 80 cm herzustellen, im Bereich von 
Baumanpflanzungen mindestens 120 cm. Je Baumstandort sind mindestens 16 m³ 
durchwurzelbares Baumsubstrat herzustellen. 

10.1.2 Die zeichnerisch festgesetzte öffentliche Grünfläche mit den Zweckbestimmungen 
„Parkanlage, Sportplatz, Spielplatz“ ist zu mind. 51% als Rasen- und Wiesenfläche an-
zulegen, davon sind mind. 50% der Fläche als arten- und blütenreiche, zweischürige 
Wiese anzulegen. Hierbei ist bevorzugt gebietseigenes, insektenfreundliches Saatgut 
für krautige Arten, Gräser, Stauden usw. zu verwenden, das insbesondere für Insekten 
ein Nahrungsangebot bieten muss.  

Zudem sind innerhalb der Fläche aus der Pflanzenliste in Teil V folgende Gehölze an-
zupflanzen und dauerhaft zu erhalten, Abgänge sind gleichwertig zu ersetzen; bei der 
Anpflanzung sind bevorzugt insektenfreundliche Arten zu wählen, mindestens 50% der 
Gehölze sind aus gebietsheimischem / gebietseigenem Pflanzgut vorzunehmen, wei-
tere 50% sind als standortgerechte Gehölze umzusetzen: 

 6 Bäume 1. Ordnung (Pflanzenliste I, Teil V, Nr. 1), 

 30 Bäume 2. Ordnung (Pflanzenliste II, Teil V Nr. 2), 

 800 m² Gehölzfläche aus Sträuchern (Pflanzenliste IV, Teil V Nr. 4). 

Wasserdurchlässige Oberflächenbefestigungen als Wege, Plätze sowie Spiel- und 
Sportflächen sind auf max. 49% der festgesetzten öffentlichen Grünfläche zulässig. Als 
wasserdurchlässig im Sinne dieser Festsetzung gelten alle Oberflächenbefestigungen 
mit einem mittleren Abflussbeiwert von max. 0,8 gemäß geltenden technischen Regel-
werken. Auf eine wasserdurchlässige Befestigung kann verzichtet werden, wenn das 
anfallende Niederschlagswasser anderweitig der Versickerung / Verdunstung zuge-
führt oder zur weiteren Bewirtschaftung in dafür geeignete Behältnisse (z. B. Zisterne) 
eingeleitet wird. Dies gilt nur, soweit eine Gefährdung der Schutzgüter Boden und 
Grundwasser ausgeschlossen werden kann. 

10.1.3 Das Anpflanzen von Bäumen und tiefwurzelnden Gehölzen innerhalb der zeichnerisch 
festgesetzten „Umgrenzung der Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind“ (Schutz-
zone der Grundwassersanierungsanlage „Funnel & Gate“) ist unzulässig. 
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10.2 Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b 
BauGB) 

Vorhandene Gehölze, die nach der geltenden Grünschutzsatzung der Stadt Offenbach 
als geschützte Grünbestände gelten, sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen und bei 
Abgang gleichwertig zu ersetzen.  

10.3 Oberflächenbefestigungen 

Wege, Zufahrten, Plätze und sonstige befestigte Grundstücksfreiflächen sind wasser-
durchlässig auszuführen, sofern keine gesundheitlichen oder wasserwirtschaftlichen 
Belange entgegenstehen (z. B. durch Altlast / Bodenverunreinigung). Als wasserdurch-
lässig im Sinne dieser Festsetzung gelten alle Oberflächenbefestigungen mit einem 
mittleren Abflussbeiwert von max. 0,8 gemäß geltenden technischen Regelwerken. 

Auf eine wasserdurchlässige Befestigung kann verzichtet werden, wenn das anfallende 
Niederschlagswasser anderweitig der Versickerung / Verdunstung zugeführt oder zur 
weiteren Bewirtschaftung in dafür geeignete Behältnisse (z. B. Zisterne) eingeleitet 
wird. Dies gilt nur, soweit eine Gefährdung der Schutzgüter Boden und Grundwasser 
ausgeschlossen werden kann. 

Regelungen zur Herstellung der Barrierefreiheit sind hiervon ausgenommen. 

10.4 Dachbegrünung 

Die Dachflächen der Gebäude - mit Ausnahme von Dachterrassen, Dachaufbauten und 
Dachluken - sind wie folgt dauerhaft als Intensivbegrünung mit einer durchmischten 
Vegetationsstruktur aus Gräsern, Stauden, Kräutern und standortgerechten, anteilig 
gebietsheimischen Gehölzen (z. B. Bäume 3. Ordnung gem. Pflanzenliste II oder III, 
Teil V Nr. 2 oder Nr. 3 oder Sträuchern gem. Pflanzenliste IV, Teil V Nr. 4) auszuführen 
innerhalb der Teilbereiche: 

 1a,1b, 2a und 2b auf einer Fläche von mindestens 1.200 m², 

 3a und 4a auf einer Fläche von mindestens 300 m², 

 3b und 4b auf einer Fläche von mindestens 220 m². 

Die Dachbegrünung ist dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die Mäch-
tigkeit der Substratschicht muss mindestens 20 cm betragen, bei Gehölzanpflanzun-
gen auch mehr. 

10.5 Tiefgaragenbegrünung 

Tiefgaragen und andere bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche sind, so-
weit sie nicht überbaut sind (z.B. mit Wegen, Zufahrten und sonstigen zulässigen Be-
festigungen), zu begrünen. Die Mächtigkeit der durchwurzelbaren Substratschicht 
muss mindestens 80 cm betragen, im Bereich von Baumanpflanzungen mindestens 
120 cm. Baumstandorte sind jeweils mit mindestens 16 m³ durchwurzelbarem 
Baumsubstrat herzustellen. 

10.6 Regenfallrohre 

Die Verwendung von Regenfallrohren aus unbehandeltem Titan-Zink, Kupfer oder Alu-
minium ist unzulässig. 
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10.7 Maßnahmen zum Artenschutz 

10.7.1 Vermeidungsmaßnahmen 

V0: Ökologische Baubegleitung (ÖBB): 

Vor Aufnahme von Bautätigkeiten für Abrissarbeiten der befestigten Oberflächen oder 
Abschieben des Oberbodens sowie bei Rodungs- und Fällarbeiten von Gehölzen ist 
eine ökologische Baubegleitung einzusetzen. 

V1: Baumfällungen und Rodungen von Gehölzen, Abschieben des Oberbodens: 

Baumfällungen, Rodungen von Gehölzen und das Abschieben des Oberbodens dürfen 
nur in der Zeit von 01.10. eines Jahres bis zum 28./29.02. des Folgejahres durchgeführt 
werden. Nur in ausreichend begründeten Ausnahmefällen kann von diesen Zeiten ab-
gewichen werden, wenn eine ÖBB oder Umweltbaubegleitung die auszuführenden 
Maßnahmen zuvor begutachtet, die Naturschutzbehörde informiert ist und die Verbots-
tatbestände des speziellen Artenschutzes ausgeschlossen werden können (§ 44 Abs. 
1 BNatSchG, u.a. Tötung, Verletzung von besonders geschützten Tieren). 

10.7.2 Minderungsmaßnahmen 

M1: Minimierung Vogelschlag: 

Glasflächen- und -fassaden mit einer Größe von mehr als 3 m², die ein signifikant er-
höhtes Tötungsrisiko für Vögel aufweisen, sind mit geeigneten, für Vögel sichtbaren 
Oberflächen auszuführen. 

Hierzu zählen u. a. reflexionsarme Gläser, transluzente, mattierte, eingefärbte, bom-
bierte oder strukturierte Glasflächen, Sandstrahlungen, Siebdrucke, für Vögel sichtbare 
Folien oder feste, vorgelagerte Konstruktionen wie z. B. Rankgitterbegrünungen oder 
Rahmenkonstruktionen. Bei allen Glasflächen ist reflexionsarmes Glas (mit einem 
möglichst geringen Außenreflexionsgrad) zu verwenden. 

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist ein mit der Stadt zuvor abgestimmtes 
artenschutzfachliches Konzept vorzulegen. 

M2: Insekten- und vogelfreundliche Außenbeleuchtung: 

Es sind nur insektenschonende, voll abgeschirmte Leuchten zulässig, die kein Licht 
oberhalb der Horizontalen abstrahlen (Upward Light Ratio (ULR) = 0 %). Dabei ist nur 
der gewünschte Bereich zielgerichtet zu beleuchten. Die Gebäude- und Freiflächenbe-
leuchtung, insbesondere in Richtung und innerhalb der öffentlichen Grünfläche (Park) 
ist auf das zwingend erforderliche Mindestmaß bzw. die betriebliche Notwendigkeit zu 
beschränken. 

Es sind nur Lichtquellen zulässig, die einen geringen UV- und Blaulichtanteil aufweisen. 
Die Farbtemperatur darf maximal 2.500 Kelvin betragen (warmweise LED-Leuchtmittel, 
sogenannte bernsteinfarbene Amber-LEDs oder Natriumdampflampen). 

Flächige Fassadenbeleuchtungen, nicht abgeschirmte offene Wandleuchten, Sky-Bea-
mer, sowie Bodenstrahler zur Anstrahlung von Gehölzen oder Vegetationsbeständen 
sind unzulässig. 
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M3: Nisthilfen an Neubauten: 

Es sind bauseitig an allen Gebäuden Einbau-Nistkästen für Mauersegler, je 1 Kasten 
pro 20 m Fassadenlänge, konstruktiv in die Fassaden zu integrieren, dauerhaft funkti-
onstüchtig zu erhalten und bei Verlust zu ersetzen. Die Quartiere können in Gruppen 
installiert werden. Die Positionierung ist mit einem Artenschutzfachmann und der unte-
ren Naturschutzbehörde abzustimmen.  

 Flächen mit Geh- und Fahrrechten (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

11.1 Die mit einem Gehrecht (Planeinschrieb „G“) zeichnerisch festgesetzte Fläche ist zu-
gunsten der Allgemeinheit zu belasten. 

11.2 Innerhalb der öffentlichen Grünfläche wird zugunsten des Betreibers der Sanierungs-
anlage Funnel & Gate (derzeit HIM GmbH, Bereich Altlastensanierung HIM ASG) zu 
Wartungs- und Instandhaltungszwecken ein Geh- und Fahrrecht eingeräumt; das Geh- 
und Fahrrecht ist innerhalb einer frei zu verortenden, befestigten Wegefläche mit einer 
Mindestbreite von 2,50 m mit Anschluss an eine öffentliche Verkehrsfläche zu sichern. 

 Maßnahmen zum Einsatz erneuerbarer Energien (§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB) 

Bei der Errichtung von Gebäuden sind bauliche Maßnahmen für den Einsatz erneuer-
barer Energien vorzusehen. 

 Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Zum Schutz vor schädlichen Lärmeinwirkungen durch Außenlärm sind beim Neubau 
oder maßgeblichen baulichen Veränderungen, für die Außenbauteile von schutzbe-
dürftigen Räumen, die zum dauernden Aufenthalt von Personen dienen, technische 
Vorkehrungen vorzusehen, mit denen gewährleistet werden kann, dass die Anforde-
rungen an die Luftschalldämmung nach DIN 4109-1:2018-01 eingehalten werden. Für 
die Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen sind die in 
der nachfolgenden Abbildung dargestellten Lärmpegelbereiche gemäß der DIN 4109-
1: 2018-01 zugrunde zu legen. 

Die Umfassungsbauteile von Gebäuden mit schutzbedürftigen Räumen, die zum dau-
ernden Aufenthalt von Personen dienen, müssen erforderliche bewertete resultierende 

Bauschalldämm-Maße (erf. R’w,ges) aufweisen, die gemäß DIN 4109-1:2018-01 abhän-

gig von der Raumart für den betreffenden Lärmpegelbereich erforderlich sind. 

Das über den Lärmpegelbereich festgesetzte erforderliche bewertete resultierende 

Bauschalldämm-Maß (erf. R’w,ges) der Fassade muss in Abhängigkeit vom Verhältnis 

der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes Ss zur Grundflä-
che des Raumes SG nach DIN 4109-2:2018-01, Gleichung (32) mit dem Korrekturwert 
KAL nach DIN 4109-2:2018-01, Gleichung (33) korrigiert werden. 

Von den Festsetzungen kann im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens im Einzel-
fall nach § 31 Abs. 1 BauGB abgewichen werden, wenn sich aus fassadengenauen 
Berechnungen geringere Anforderungen an den baulichen Schallschutz ergeben. Von 
den festgesetzten Schallschutzmaßnahmen kann nach § 31 Abs. 1 BauGB ausnahms-
weise auch dann abgewichen werden, wenn zum Zeitpunkt der Erstellung der bautech-
nischen Nachweise neue technische Regeln für den Schallschutz im Hochbau als 
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Technische Baubestimmungen eingeführt worden sind und diese Technischen Baube-
stimmungen beachtet werden müssen. 

 

 
Abbildung: Maßgebliche Lärmpegelbereiche 

 Zuordnung von Ausgleichsmaßnahmen (§9 (1a) BauGB) 

Der im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans festgesetzten Gewerbegebietsfläche 
und sonstigen festgesetzten Flächen mit einem Ausgleichsbedarf von 382.479 Bio-
topwertpunkten wird ein entsprechender Anteil in Höhe von 82.302 Biotopwertpunkten 
an der Ausgleichsmaßnahme „Auengewässer Weidenplacken“ auf den städtischen 
Flächen in der Gemarkung Bürgel, Flur 2, bestehend aus den Flurstücken Nr. 1/1 und 
Nr. 1/5 zugeordnet. 82.302 Biotopwertpunkte der Maßnahme sind dem Geltungsbe-
reich dieses Bebauungsplans zugeordnet. 

 Höhenlage (§ 9 Abs. 3 BauGB) 

Zur Bestimmung der Höhenlage ist der Bezugspunkt mit einer Höhe von 98,50 m über 
NHN definiert. 
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II BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  

Örtliche Bauvorschriften gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 91 HBO 

 Gestaltung baulicher Anlagen (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO) 

Es sind ausschließlich flach geneigte Dächer mit einem Neigungswinkel von bis zu 10 
Grad zulässig. 

 Gestaltung von Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO) 

2.1 Einfriedungen zu öffentlichen Grün- und Verkehrsflächen sind unzulässig. Sonstige 
Einfriedungen sind ausschließlich als lebende Hecken sowie Strauchpflanzungen oder 
mindestens einseitig begrünte, offene Metallzäune gemäß Pflanzliste IV in Teil V, Nr. 4 
bis zu einer maximalen Höhe von 1,5 m zulässig. Geschlossene Ansichtsflächen (z. B. 
durch in Metallzäune eingebundene flächige Einlassungen oder Folien) sind unzuläs-
sig.  

2.2 Bei allen baulichen Einfriedungen ist ein 10 cm hoher Bodenabstand zum anstehenden 
Gelände einzuhalten. 

2.3 Die vorstehenden Festsetzungen gelten nicht für notwendige Einfriedungen des Gate-
Bauwerks.  

 Grundstücksfreiflächen (§ 91 Abs. Nr. 5 HBO) 

3.1 Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind - mit Ausnahme zulässiger Wege, 
Zufahrten und sonstiger befestigter Grundstücksfreiflächen - zu begrünen. Hierbei sind 
auf mindestens 50% der Vegetationsflächen standortgerechte, anteilig gebietsheimi-
sche, insektenfreundliche Arten zu verwenden. 

3.2 Der flächige Einbau von Steinen, Schotter-, Splitt-, Mineralstoff- oder Kiesflächen bzw. 
losen Material- und Steinschüttungen, bei denen Pflanzen nicht oder nur in unterge-
ordneten Anteilen vorkommen (sog. „Schotter- oder Kiesgärten“) sowie Steingabionen 
ist unzulässig. 

 Hinweisschilder und Werbeanlagen (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 und 7 HBO) 

4.1 Werbeanlagen sind ausschließlich an der Stätte der Leistung zulässig. 

4.2 Werbeanlagen an Gebäuden sind hinsichtlich Art, Größe, Gestaltung, Materialwahl, 
Anbringung und Beleuchtung aufeinander abzustimmen, soweit sie gleichzeitig einseh-
bar sind. 

4.3 Werbeanlagen an Gebäuden sind nur im Bereich des EG und 1.OG bis maximal 20% 
der jeweiligen Fassadenlänge beider Geschosse zulässig. 

4.4 Werbeanlagen sind in der nicht überbaubaren Grundstücksfläche zulässig, wenn sie 
sich dem Hauptgebäude unterordnen. Die absolute Höhe freistehender Werbeanlagen 
darf 15,0 m ab Geländeoberkante nicht überschreiten. 
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4.5 Werbeanlagen (freistehend oder an Gebäuden) dürfen mit ihrer Oberkante die max. 
zulässige Oberkante (OK) baulicher Anlagen nicht überschreiten. 

4.6 Bewegliche Werbeanlagen oder Werbeanlagen mit wechselndem, farbigem, beweg-
tem, blinkendem, grellem oder laufendem Licht sind nicht zulässig. Spannbänder sind 
unzulässig. Für Anstrahlungen bzw. selbststrahlende Werbeanlagen, die größer als 10 
m² sind, darf die Leuchtdichte nicht mehr als 5 cd/m² betragen, für Flächen kleiner 10 
m² darf die Leuchtdichte 100 cd/m² nicht überschreiten. 

4.7 An jeder Gebäudefassade, die an eine öffentliche Verkehrsfläche angrenzt, sind je Be-
trieb maximal zwei Werbeanlagen zulässig. 

An jeder Gebäudefassade, die an eine öffentliche Grünfläche angrenzt, ist je Betrieb 
maximal eine Werbeanlagen zulässig. 

Zusätzlich sind Werbeanlagen für Betriebe, die mindestens 60 % der Gesamtge-
schossfläche eines Gebäudeteils einnehmen, im Bereich der Attika bis zur maximal 
zulässigen Höhe der Gebäudeoberkante mit einer maximalen Höhe von 5,0 m und ei-
ner Länge von insgesamt maximal 1/4 der Fassadenlänge zulässig. 

 



Textliche Festsetzungen - Bebauungsplan Nr. 652B 
 

 

Seite 14 von 20  Entwurf 

III KENNZEICHNUNGEN 

 Altlasten (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB) 

1.1 Innerhalb der in der Planzeichnung gekennzeichneten Fläche liegen z. T. lokal belas-
tete Auffüllungen, Altlasten sowie schädliche Bodenverunreinigungen vor, die teilweise 
die Prüfwerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung für die relevanten 
Wirkungspfade überschreiten. Die betroffene Fläche ist in der Planzeichnung als „Flä-
chen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind“, gekenn-
zeichnet. 

1.2 Die Schutzzone für die Grundwassersanierungsanlage „Funnel & Gate“ ist in der Plan-
zeichnung durch Planeintrag gekennzeichnet. Die Schutzzone darf weder überbaut 
noch mit tief wurzelnden Pflanzen überprägt noch mit schwerem Gerät überfahren, das 
Aufbringen von Geotextil ist unzulässig. Maßnahmen, die die Anlage beschädigen oder 
deren Funktion nachteilig beeinträchtigen oder die Zugänglichkeit einschränken könn-
ten sind unzulässig, wenn nicht vor der Ausführung einer Maßnahme die schriftliche 
Zustimmung des Anlagenbetreibers (HIM-ASG) und des RP Darmstadt (Dez. 41.5 Bo-
denschutz, Frankfurt) eingeholt wurde. 

1.3 Die Grundwassermessstellen sind zu erhalten und es ist ein dauerhaft befahrbarer Zu-
gang zu den Grundwassermessstellen zu gewährleisten. Der Erhalt bzw. das Verset-
zen von bestehenden Grundwassermessstellen ist im Einzelfall zu prüfen und mit dem 
RP Darmstadt (Dez. 41.5 Bodenschutz, Frankfurt), abzustimmen. 

 Hohe bzw. schwankende Grundwasserstände (§9 Abs. 5 BauGB) 

2.1 Das Plangebiet liegt im Einflussbereich von Hochwasser des Mains. Es liegen Grund-
wasserkarten zur Hessischen Mainebene des Hessischen Landesamtes für Natur-
schutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mit Grundwassergleichenplänen vor. Entspre-
chend den vorliegenden Grundwasserdaten ist mit Grundwasser bereits in geringen 
Tiefen zu rechnen, wobei ein Zusammenhang mit längeren Niederschlagsereignissen 
und Mainhochwasser vorliegt. 

2.2 Bei Baumaßnahmen mit Unterkellerung sind daher Grundwasserhaltungsmaßnahmen 
und ein auf die Grundwasserbeanspruchung ausgelegtes Abdichtungssystem für die 
Unterkellerung (z.B. WU-Beton) erforderlich. Grundwasserhaltungen sind mit dem Amt 
für Umwelt, Energie und Klimaschutz der Stadt Offenbach am Main bzw. mit dem zu-
ständigen Dezernat beim Regierungspräsidium Darmstadt vorab abzustimmen. 

2.3 Die örtlich anstehenden Baugrund- und Grundwasserverhältnisse sind mit einem vor-
habenbezogenen Baugrundgutachten zu überprüfen. In diesem sind dann für den 
Standort Empfehlungen zur Grundwasserhaltung, Gebäudeabdichtung und zur Bau-
grube projektbezogen zu erarbeiten. 

2.4 Die Zuständigkeit für die Erteilung der erforderlichen Erlaubnisse für das Einbringen 
von Stoffen in das Grundwasser (z. B. Pfahlgründung, Tiefgaragen und Keller) sowie 
für die Versickerung liegt bei der Unteren Wasserbehörde. 

2.5 Alle zusätzlichen Aufwendungen, die aufgrund der hohen bzw. schwankenden Grund-
wasserstände entstehen, sind entschädigungslos hinzunehmen. Wer in ein Gebiet mit 
hohen Grundwasserständen hineinbaut und keine Schutzvorkehrungen gegen Vernäs-
sungen trifft, kann bei auftretenden Vernässungen oder daraus resultierenden Schä-
den keine Entschädigung verlangen. 
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IV HINWEISE 

 Rechtsvorschriften 

Die diesem Bebauungsplan zugrundeliegenden Rechtsvorschriften (z. B. Gesetze, 
Verordnungen oder DIN-Normen) können bei der plangebenden Stadt Offenbach am 
Main, Vermessungsamt, Stadthaus, Berliner Straße 60, 63065 Offenbach am Main zu 
den allgemeinen Öffnungszeiten der Stadtverwaltung eingesehen werden.  

 Örtliches Satzungsrecht 

Es wird darauf hingewiesen, dass verschiedene örtliche Satzungen zu beachten sind 
soweit keine anderslautenden Regelungen im vorliegenden Bebauungsplan getroffen 
wurden. 

 Denkmalschutz (§ 21 HDSchG) 

3.1 Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler, wie z. B. Mauern, Steinsetzungen, 
Bodenverfärbungen und Fundgegenstände (z. B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste) 
entdeckt werden. Diese sind nach § 21 Abs. 1 HDSchG unverzüglich dem Landesamt 
für Denkmalpflege Hessen, Archäologische Denkmalpflege oder der Unteren Denkmal-
schutzbehörde anzuzeigen. Funde und Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu 
erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen (§ 21 Abs. 3 
HDSchG). 

3.2 Paläontologische Bodendenkmäler 

Werden bei Erdarbeiten Bodendenkmäler in Form von Fossilien entdeckt, ist dies nach 
§ 21 HDSchG unverzüglich der Abteilung hessenARCHÄOLOGIE des Landesamtes 
für Denkmalpflege Hessen zu melden. Der Beginn der Aushubarbeiten ist der Denk-
malfachbehörde im Vorfeld anzuzeigen. Funde und Fundstellen sind in unverändertem 
Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung der Denkmal-
fachbehörde zu schützen (§ 21 Abs. 3 HDSchG). Es wird darauf hingewiesen, dass ein 
Zuwiderhandeln gem. § 28 HDSchG mit einem Bußgeld belegt wird. 

3.3 Archäologische Bodendenkmäler 

Im unmittelbaren Umfeld des Plangebiets befinden sich Bodendenkmäler nach § 2 
Abs. 2 HDSchG. Veränderungen bzw. Zerstörungen bedürfen der Genehmigung nach 
§ 18 Abs. 1 HDSchG bei der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Offenbach. Im 
Rahmen des denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahrens wird Art und Umfang der 
Auflagen zur Genehmigung festgelegt. 

Bei Funden ist ein archäologisches Gutachten, d. h. eine vorbereitende Untersuchung 
gemäß § 20 Abs. 1 Satz 2 HDSchG erforderlich, Art und Umfang des Gutachtens sind 
mit der Außenstelle Darmstadt der hessenARCHÄOLOGIE des Landesamtes für Denk-
malpflege Hessen im Vorfeld abzustimmen. 
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 Vorsorgender Bodenschutz (§ 1a Abs. 2 BauGB) 

4.1 Baustelleneinrichtungen sind vornehmlich auf bereits versiegelten und zur Versiege-
lung vorgesehenen Flächen zu errichten. Baustelleneinrichtungen im Bereich unbe-
baubarer Freiflächen sind vollständig rückzubauen und die Böden sind fachgerecht in 
ihrer Bodenfunktion herzustellen.  

4.2 Mit unbelastetem Oberboden und Bodenmaterial ist bei der Um- und Zwischenlagerung 
fachgerecht umzugehen. 

4.3 Der Eintrag umweltschädlicher Stoffe in den Boden ist zu vermeiden. 

 Nachsorgender Bodenschutz 

5.1 Das Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. 41.5 Bodenschutz, Frankfurt, ist als zustän-
dige Obere Bodenschutzbehörde vor Beginn von Baumaßnahmen mit Eingriff in den 
Boden einzubinden. 

5.2 Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organolep-
tische Auffälligkeiten zu achten. Werden bei der weiteren Planung Erkenntnisse über 
schädliche Bodenveränderungen gewonnen, sind diese dem Regierungspräsidium 
Darmstadt, Abteilung Umwelt Frankfurt, Dezernat 41.5 unverzüglich mitzuteilen. 

 Kampfmittel 

Das Plangebiet befindet sich in einem Bombenabwurfgebiet und im Bereich von ehe-
maligen Flakstellungen. Vom Vorhandensein von Kampfmitteln muss grundsätzlich 
ausgegangen werden. Eine systematische Überprüfung (Sondieren auf Kampfmittel) 
ist bereits erfolgt. 

 Grundwasser 

Bei Wasserhaltungsmaßnahmen muss lokal mit dem Anfall von schadstoffbelastetem 
Grundwasser bis hin zu Teerölvorkommen in Phase gerechnet werden. 

 Wasserrechtliche Belange 

Der Bebauungsplan ersetzt weder die wasserrechtliche Planfeststellung noch die Plan-
genehmigung. 

 Hochwasserschutz und Überflutungsschutz 

9.1 Hochwasserschutz 

Das Plangebiet liegt innerhalb eines im Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächen-
nutzungsplan 2010 vom 17.10.2011 (StAnz 2011, 1311) ausgewiesenen „Vorbehalts-
gebiet für vorbeugenden Hochwasserschutz“. 

Gemäß § 78b Abs. 1 Nr. 1WHG sind insbesondere der Schutz von Leben und Gesund-
heit und die Vermeidung erheblicher Sachschäden in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 
BauGB zu berücksichtigen. Bei den Anforderungen an die Bauweise sind die Lage des 
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betroffenen Grundstücks und die Höhe eines möglichen durch Hochwasser zu befürch-
tenden Schadens angemessen zu berücksichtigen und abzuwägen. 

9.2 Überflutungsschutz 

Im Zuge der Baugenehmigungsverfahren ist ein Überflutungsnachweis zu führen. Als 
Bemessungsgrundlage ist dazu ein 100-jähriges Regenereignis von 15 Minuten Dauer 
(r15, 100), zugrunde zu legen, wobei zusätzlich ein 20% Zuschlag zu berücksichtigen ist. 

 Löschwasser 

Zur Deckung des Löschwasserbedarfs sind mindestens 1600 Liter Löschwasser pro 
Minute über einen Zeitraum von 2 h im Rahmen des Grundschutzes bereitzustellen. 

 Artenschutzfachliche Hinweise 

H1: Nisthilfen: 

Im Plangebiet können Nisthilfen für die Ansiedlung insektenfressender Vogelarten an-
gebracht werden. Geeignet sind Höhlen- sowie Nischenbrüterkästen. An Fassaden-
oberkanten können einzelne Kästen für Mauersegler und/oder zusätzlich eine bündige 
Reihe von Fledermauskästen bereitgestellt werden. 

Als Stützungsmaßnahme für den allgemeinen Verlust von Lebensräumen können Brut-
möglichkeiten für Nischen-/ Halbhöhlenbrüter in den Fassaden integriert oder auch als 
Außenmontage angebracht werden. 

Als Stützungsmaßnahme für den allgemeinen Verlust von Einzel- und sogenannter 
Männchenquartiere für Fledermausarten können Fledermauskästen in die Fassade in-
tegriert werden. 

H2: Hinweise an die Baufirmen: 

Die ausführenden Baufirmen sind über das mögliche Vorkommen besonders und 
streng geschützter Tierarten im Baufeld im Vorfeld der Bautätigkeiten zu informieren 
und für Hinweise auf deren Versteckplätze zu sensibilisieren. Es ist darauf hinzuwirken, 
dass Funde geschützter Tierarten unverzüglich der zuständigen Naturschutzbehörde 
gemeldet werden, um das weitere Vorgehen abzustimmen und eventuell erforderliche 
Rettungsumsiedlungen fachgerecht vornehmen zu können. 

 Tag-Schutzzone II Flughafen Frankfurt am Main 

Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb der Tag-Schutzzone 2 gemäß Lärm-
schutzbereichsverordnung für den Verkehrsflughafen Frankfurt am Main, bekanntge-
macht am 13.10.2011 auf Grundlage des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm 
(FluLärmG), neugefasst durch Bekanntmachung am 31.10.2007. Gemäß FluLärmG 
bestehen bei bestimmten baulichen Nutzungen Bauverbote mit besonderen Genehmi-
gungsausnahmevorbehalten. 
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 Siedlungsbeschränkungsbereich 

Das Plangebiet liegt innerhalb des im Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächen-
nutzungsplan 2010 vom 17.10.2011 (StAnz 2011, 1311) ausgewiesenen und den Ver-
kehrsflughafen Frankfurt am Main umgebenden Siedlungsbeschränkungsbereich. 
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V PFLANZLISTE 

Für Bepflanzungsmaßnahmen wird die Verwendung folgender Arten vorgeschlagen: 

 Pflanzqualitäten Bäume 1. Ordnung: Hochstamm, mind. 3 x verpflanzt m. B., 
Stammumfang mind. 18-20 cm 

 Pflanzqualitäten Bäume 2. Ordnung: Hochstamm, mind. 3 x verpflanzt m. B., 
Stammumfang mind. 16-18 cm 

 Pflanzqualitäten Bäume 3. Ordnung: Hochstamm, mind. 3 x verpflanzt m. B., 
Stammumfang mind. 14-16 cm 

 Pflanzqualitäten Sträucher: mind. 2 x verpflanzt, 4 Triebe, Höhe mind. 40 - 60 cm 

 Pflanzqualitäten Kletterpflanzen: mind. 0,5 m² Pflanzscheibe, 0,5 m Tiefe durch-
wurzelbarer Raum und 1 m³ durchwurzelbarer Raum 

Gehölze zur besonderen Unterstützung der Hummel-, Bienen- und Insektenweide 
(sehr gutes Nektar- und/oder Pollenangebot) sind in den Pflanzlisten mit 1) gekenn-
zeichnet. Gehölze, die eine geringe Trockentoleranz (z. B. im Hinblick Klimawandel) 
aufweisen, sind 2) mit gekennzeichnet. Gebietsheimische Arten sind mit dem Index (h) 
gekennzeichnet. 

Das hessische Nachbarrecht in der jeweils gültigen Fassung ist bei der Auswahl und 
Anordnung der Gehölze zu beachten. Auf die Beachtung der DIN 18920 (Schutz von 
Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) wird hinge-
wiesen. 

 Pflanzenliste I - Bäume 1. Ordnung (Großbäume) 

Acer platanoides 1) Spitzahorn  (h) 
Aesculus hippocastanum 1) Rosskastanie 
Betula pendula Sand-Birke 
Fraxinus excelsior Gemeine Esche  (h) 
Quercus frainetto 1) Ungarische Eiche 
Quercus robur 2) Stieleiche / Säuleneiche  (h) 
Quercus petraea 1) Traubeneiche  (h) 
Salix alba 1) 2) Silber-Weide  (h) 
Tilia spec. 1) Linde 
Ulmus glabra, Ulmus laevis Berg-Ulme, Flatter-Ulme  (h) 

 Pflanzenliste Il - Bäume 2. und 3. Ordnung (Mittelgroße und Kleinbäume) 

Acer campestre 1) und Sorten Feldahorn  (h) 
Acer platanoides 1) Spitzahorn  (h) 
Amelanchier arborea 1) Baum-Felsenbirne 
Carpinus betulus Hainbuche 
Cornus 1) in Sorten Hartriegel  (h) 
Crataegus x lavallei „Carrierei” 1) Apfeldorn 
Fraxinus ornus 1) Blumenesche 
Malus in Sorten 1) Zieräpfel/Wildapfel 
Prunus avium 1) 2) Vogelkirsche 
Prunus cerasifera Kirschpflaume 
Prunus mahaleb 1) Felsenkirsche / Weichselkirsche 
Prunus spinosa 1) Schlehe  (h) 
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Pyrus communis 1) Kultur-Birne 
Pyrus pyraster 1) Holzbirne 
Robinia pseudoacacia 1) Robinie 
Sorbus aria 1) Mehlbeere 
Sorbus aucuparia 1) 2) Eberesche  (h) 
Sorbus domestica 1) Speierling 
Sorbus intermedia 1) Schwedische Mehlbeere 
Styphnolobium japonicum 1) Schnurbaum 
Tilia cordata „Greenspire“ 1) Amerikanische Winterlinde (Stadtlinde)  (h) 

 Pflanzenliste lll - Schmalkronige Bäume  

Acer plat. “Columnare” Typ 1, 2, 3 Säulenförmiger Spitzahorn 
Acer pseudoplatanus „Erectum” 2) Schmaler Bergahorn 
Carpinus betulus “Frans Fontane“ Säulen-Hainbuche 
Liriodendron tulipifera “Fastigata” 2) Säulenförmiger Tulpenbaum 
Quercus robur „Fastigiata“ Säuleneiche 
Ulmus x hollandica “Lobel” 2) Schmalkronige Stadtulme 

 Pflanzenliste IV - Sträucher 

Amelanchier lamarckii 1) Felsenbirne 
Berberis vulgaris Gewöhnliche Berberitze  (h) 
Cornus mas 1) 2) Kornelkirsche 
Cornus sanguinea 1) Roter Hartriegel  (h) 
Corylus avellana Hasel  (h) 
Crataegus spec. 1) 2) Weißdorn-Arten 
Euonymus europaea 1) 2) Pfaffenhütchen (nicht bei Spielflächen)  (h) 
Ligustrum vulgare 1) Liguster (nicht bei Spielflächen)  (h) 
Lonicera xylosteum 1) Heckenkirsche (nicht bei Spielflächen)  (h) 
Potentilla fruticosa  Fingerstrauch 
Prunus mahaleb 1) Felsenkirche / Weichselkirsche 
Prunus spinosa 1) Schlehe  (h) 
Ribes alpinium 1) Alpen-Johannisbeere 
Ribes rubrum 1) Rote Johannisbeere 
Rosa arvensis Feldrose, Ackerrose 
Rosa canina 1) Hundsrose  (h) 
Sambucus nigra 1) Holunder  (h) 
Salix caprea 1) Salweide  (h) 

 Pflanzliste V - Kletterpflanzen 

Clematis vitalba 1) Gewohnliche Waldrebe (Rankpflanze) 
Fallopia aubertii 1) Schlingknöterich (Schlinger) 
Hedera helix 1) Efeu (Selbstklimmer) 
Hydrangea petiolaris 1) Kletterhortensie (Selbstklimmer) 
Lonicera periclymenum Wildes Geißblatt (Schlinger) 
Parthenocissus quinquefolia 1) Wilder Wein (Selbstklimmer) 
Wisteria sinensis 1) Blauregen, Glyzenie (starker Schlinger) 


